
 

 

 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Husum für das 

Haushaltsjahr 2024  
 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Husum für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Jede/r kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und 
den Nachtragshaushaltsplan mit den Anlagen nehmen, die im Kämmereiamt der Stadt 
Husum, Zingel 10, Zimmer 225, während der Öffnungszeiten öffentlich ausliegen sowie 
unter www.husum.org einzusehen sind. 
 
Um eine vorherige terminliche Absprache mit den Mitarbeitern des Kämmereiamtes unter 
der Rufnummer 04841 666-2101 oder per E-Mail kaemmerei@husum.de wird gebeten.  
 
 
Husum, 15. Oktober 2024 
 
 
gez. Martin Kindl 
(Bürgermeister) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.husum./
mailto:kaemmerei@husum.de


 

1.Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Husum für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordnetenkollegi-
ums vom 19. September 2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -  
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

 
erhöht 

 um 
vermindert 

um 

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 

  
 
 

-in EUR - 

 
 
 

-in EUR - 

gegenüber 
bisher 

 
-in EUR - 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
-in EUR - 

1. im Ergebnisplan der     
   Gesamtbetrag d. Erträge  0 0 82.913.000 82.913.000 
   Gesamtbetrag d. Aufwendungen 0 0 85.197.200 85.197.200 
   Jahresüberschuss/   -2.284.200 -2.284.200 
   Jahresfehlbetrag      
     
2. im Finanzplan der     
    Gesamtbetrag d. Einzahlungen 
    aus laufender Verwaltungstätigkeit 

0 0 77.249.000 77.249.000 

     
    Gesamtbetrag d. Auszahlungen  
    aus laufender Verwaltungstätigkeit  

0 0 76.325.100 76.325.100 

     
   Gesamtbetrag d. Einzahlungen  
   aus der Investitionstätigkeit und  
   der Finanzierungstätigkeit  

1.356.900 0 2.844.900 4.201.800 

     
   Gesamtbetrag d. Auszahlungen  
   aus der Investitionstätigkeit und  
   der Finanzierungstätigkeit  

0 0 17.549.900 17.549.900 

 
festgesetzt. 

§ 2 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
    Investitionen und Investitions- 
    förderungsmaßnahmen 
 
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan 
    ausgewiesenen Stellen von                                                   

   
 

von bisher 0 EUR  
 
 

von bisher 263,95 

 
 

auf 1.356.900 EUR  
 
 

auf 265,95. 
 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 

Husum, 15. Oktober 2024 
 
gez. Martin Kindl 
(Bürgermeister)          S1 


